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Ihre Nachricht vom 26.07.2023

Datum: 17. August 2023

Protokollierung nicht öffentlicher Beschlüsse

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zusammenhang mit Ihrer Anfrage vom 26.07.2023 teilen wir Ihnen nachfolgendes
mit:

Zunächst möchten wir im Gesamtkontext auf die Veröffentlichung im Eildienst (ED 134
v. 14.09.2012) verweisen, der sich mit der Verwendung von personenbezogenen Daten
und insbesondere die Einstellung derselben im Internet beschäftigt. Es ist auf die ge-
setzliche Bestimmung des § 52 Abs. 2 HGO hinzuweisen, wonach Beschlüsse, die in
nicht öffentlicher Sitzung gefasst wurden, grundsätzlich nach Wiederherstellung der Öf-
fentlichkeit bekannt gegeben werden können, soweit dieses angängig ist. Auch wenn
die Frage des Ausschlusses der Öffentlichkeit bei der Beratung- und Beschlussfassung in
den Gremien eine Einzelfallbetrachtung erfordert und ein genereller Ausschluss Z.B. für
Grundstücksan- und verkaufe vor diesem Hintergrund nicht darstellbar ist, so ist davon
die Frage der öffentlichen Bekanntgabe der Beschlüsse nach Wiederherstellung der Of-
fentlichkeit zu trennen. Hierbei sind die Auswirkungen die sich bei der Bekanntgabe für
die Gemeinde oder den Einzelnen ergeben würden zu beurteilen und abzuwiegen
(Schneider/Dreßlerzu § 52 HGO, RN4).

Mithin sind mehrere Ebenen zu unterscheiden. Eine Berücksichtigung der gefassten Be-
Schlüsse in der Niederschrift ist danach geboten, da hier nur ein überschaubarer Perso-
nenkreis Empfänger derselben ist und insoweit auch die Nachwirkung der nicht öffentli-
chen Beratung beachtet werden kann. Die Frage der öffentlichen Bekanntmachung des
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Beschlusses ist - wie bereits ausgeführt - anhand von § 52 Abs. 3 HGO im Einzelfall zu
beurteilen, wobei wir bei Verkäufen in Anbetracht von § 109 Abs. l HGO eine größere
Notwendigkeit der öffentlichen Bekanntgabe sehen, als bei Grundstücksankäufen, wo
die Kommune ihre Kaufinteressen geschützt sehen möchten.

Die Frage der Veröffentlichung bzw. der Bereitstellung der Niederschrift in einem
Ratsinformationssystem ist im Sinne ED 134 v. 14.09.2012 zu beantworten, wonach der
Schutz des höchst persönlichen Bereichs Dritter zu beachten ist.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Rechtsauskunft weitergeholfen zu haben.

Mit freundlichen Grüßen
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Ges a sführer
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